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652: Erst mit dem Geldeingang fängt die Wiederbeschaffungsdauer an, wenn VR gewarnt ist (H)


MUSTERFORMULIERUNG

Sie haben den Ausfallschaden für den gesamten Ausfallzeitraum zu erstatten, denn ohne die Schadenersatzleistung durch Ihr Haus konnte der Geschädigte die Ersatzbeschaffung nicht vornehmen.

Im Hinblick darauf, dass der Geschädigte zur Vorfinanzierung der Wiederbeschaffung weder verpflichtet noch in der Lage war, waren Sie ausreichend gewarnt. Im Übrigen wäre eine solche Warnung gar nicht mehr notwendig, weil nach der Rechtsprechung des BGH eine Vorfinanzierungspflicht nur „im Einzelfall ausnahmsweise“ bestehen kann. Auf den Regelfall muss nicht aufmerksam gemacht werden (LG Dessau-Roßlau, Beschluss vom 23.10.2025, Az. 5 S 84/25, unter Bezugnahme auf BGH, Urteil vom 18.02.2020, Az. VI ZR 115/19, Rz. 17).

Von der Warnung abgesehen gilt laut der vom LG Dessau-Roßlau in Bezug genom­men BGH-Entscheidung: „Grundsätzlich ist es Sache des Schädigers, die Schadensbeseitigung zu finanzieren. Der Geschädigte hat Anspruch auf sofortigen Ersatz und ist unter Umständen berechtigt, grundsätzlich aber nicht verpflichtet, den Schaden zunächst aus eigenen Mitteln zu beseitigen oder gar Kredit zur Schadensbehebung aufzunehmen. Dieser Rechtsgrundsatz würde unterlaufen, sähe man den Geschädigten schadensrechtlich grundsätzlich als verpflichtet an, die Schadensbeseitigung zeitnah nach dem schädigenden Unfall vorzunehmen und damit ganz oder teilweise aus eigenen oder fremden Mitteln vorzufinanzieren.“

Und: „Das Bestehen einer derartigen Obliegenheit kommt nur dann in Betracht, wenn dem Geschädigten im Einzelfall ausnahmsweise ein Zuwarten mit der Schadensbeseitigung als Verstoß gegen Treu und Glauben vorgeworfen werden kann.“

Um einem eventuellen weiteren Einwand gleich vorzubeugen: „Der Geschädigte eines Verkehrsunfalls ist grundsätzlich nicht verpflichtet, den eigenen Kaskoversicherer auf Behebung des Unfallschadens in Anspruch zu nehmen, um die Zeit des Nutzungsausfalls und damit die Höhe der diesbezüglichen Ersatzverpflichtung des Schädigers und dessen Haftpflichtversicherers möglichst gering zu halten.“ Denn: „Sinn und Zweck der Kaskoversicherung ist nicht die Entlastung des Schädigers. Der Versicherungsnehmer einer Kaskoversicherung erkauft sich den Versicherungsschutz vielmehr für die Fälle, in denen ihm ein nicht durch andere zu ersetzender Schaden verbleibt. Die entsprechenden Versicherungsleistungen sind durch Prämien erkauft und dienen nicht dazu, den Schädiger zu entlasten.“ (BGH, Urteil vom 17.11.2020, Az. VI ZR 569/19).

Erst mit Eingang des Betrages für den Wiederbeschaffungsaufwand war der Geschädigte in der Lage, das Ersatzfahrzeug zu beschaffen, ohne insoweit in Vorleistung zu treten. Dementsprechend durfte er mit der Ersatzbeschaffung warten, bis Ihr Haus den Schaden insoweit reguliert hat (AG Schwandorf, Urteil Az. 3 C 612/24; AG Wiesloch, Az. 1 C 2/24).

· Ggf., wenn zutreffend:
Dass das schlussendlich gekaufte Ersatzfahrzeug einen höheren Kaufpreis hatte als der Wiederbeschaffungswert des verunfallten Fahrzeugs betrug, ändert daran nichts. Wer in der Lage ist, einen etwas höheren Betrag zu bezahlen, ist nach allgemeiner Lebenserfahrung nicht auch in der Lage, den kompletten Kaufpreis zu bezahlen. Das sagt das AG Ratingen: „Es ist lebensnah davon auszugehen, dass der Kläger seine Entscheidung zum Kauf des Ersatzfahrzeuges unter der Erwägung traf, dass er einen gewissen Differenzbetrag am Ende würde selbst tragen müssen, dass seine Bereitschaft bezüglich der Höhe dieses Betrages jedoch eingeschränkt war.“ (AG Ratingen, Az. 10 C 287/24).

Und wer sich entscheidet, einen kleinen Mehrpreis zu finanzieren, kann nicht deshalb verpflichtet sein, auch einen großen Kredit aufzunehmen.

· Ggf., wenn zutreffend:
Dass der Geschädigte dann doch, als ihm die Regulierung zu lange gedauert hat, einen Kredit aufgenommen hat, führt nicht zu der quasi rückwirkenden Verpflichtung, dann hätte er es sofort tun müssen. Weil der Geschädigte überhaupt nicht verpflichtet ist, ein Darlehen aufzunehmen, die Kreditaufnahme also überobligatorisch ist, kommt es auf die Frage, ob der Kredit unter diesen Umständen schon von Anfang an hätte genommen werden müssen, nicht an (AG Wiesbaden, Urteil vom 18.05.2022, Az. 93 C 3300/20 (31) in V. m. LG Wiesbaden, Beschlüsse vom 30.06.2022 und vom 23.08.2022, Az. 14 S 1/22).

· Weiter für alle: 
Wir bitten daher nun um vollständige Regulierung des Ausfallschadens.



	Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Redaktion prüft ihn regelmäßig und passt ihn gegebenenfalls an. Gleichwohl schließen wir Haftung und Gewähr aus, da die Materie komplex ist und sich ständig wandelt. Muster dienen als Vorlage und sind individuell anzupassen.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@iww.de
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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